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Landesbetrieb BLSA								Halle, den 10.12.2024.
Technisches Büro Halle


Niederschrift über die förmliche Verpflichtung
nach § 1 Abs. 1 bis 3 des Verpflichtungsgesetzes


Vor der/ dem zuständigen Unterzeichnenden erschien heute zum Zwecke der Verpflichtung nach § 1 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547) in der jeweils geltenden Fassung


Frau/ Herr ................................................. 

beschäftigt bei......................................... freiberuflich tätig für (LB BLSA Techn. Büro / Baubüro).

bei der Baumaßnahme des Landes Sachsen- Anhalt: 

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes Sachsen-Anhalt		
Polizeikommissariat Querfurt, Merseburger Straße 53 in Querfurt – 
„Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, Fenster- und Fassadensanierung, sowie Erneuerung der Elektroanlage“							
für den Leistungsumfang des Vertrages Nr.: 
B5P847/26/001/1 und B5P847/26/001/2.................................... vom: ...................................
(vom AG ausgefüllt)

Die erschienene Person wurde auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet. Sie wurde insbesondere auf folgende Strafvorschriften des Strafgesetzbuches hingewiesen:

§ 5 Nr. 12 und 13			- Auslandstaten gegen inländische Rechtsgüter
§ 97 b Abs. 2 	i.V.m. §§ 93 bis 97 a	- Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses
§ 120 Abs. 2				- Gefangenenbefreiung
§ 133 Abs. 3				- Verwahrungsbruch
§ 201 Abs. 3				- Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes
§ 203 Abs. 2, 4, 5			- Verletzung von Privatgeheimnissen
§ 204					- Verwertung fremder Geheimnisse
§ 263					- Betrug
§ 266					- Untreue
§ 298					- Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Aus-
					  schreibungen
§ 299					- Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr
§ 300					- Besonders schwere Fälle des § 299
§§ 331, 332				- Vorteilsannahme und Bestechlichkeit
§§ 333, 334				- Vorteilsgewährung und Bestechung
§ 335					- Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und
					  Bestechung
§ 336					- Unterlassen der Diensthandlung
§ 338					- Vermögensstrafe und Erweiterter Verfall
§ 353 b					- Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen
					  Geheimhaltungspflicht
§ 355					- Verletzung des Steuergeheimnisses
§ 358					- Nebenfolgen

jeweils in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 4 StGB

Die erschienene Person wird darauf hingewiesen, dass sie aufgrund der Verpflichtung unter die vorgenannten Strafvorschriften fallen kann.

Sie erklärt, auf die genannten Bestimmungen, insbesondere auf die §§ 331 bis 334 StGB, hingewiesen, und über die Bedeutung der Verpflichtung unterrichtet worden zu sein. 

Sie unterzeichnet nach Vorlesung dieses Protokoll zum Zeichen der Genehmigung und bestätigt gleichzeitig den Empfang einer Kopie der Niederschrift und der vorstehenden Strafvorschriften.


Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben:



              ............................................                                         ................................................
        (Unterschrift der verpflichtenden Person)                      (Unterschrift der/ des Verpflichteten)

